
Sehr geehrte Damen und Herren,

spätestens nach der Lektüre des Schreibens des BMF an die kommunalen Spitzenver-
bände vom 15. Januar 2020 zur Anwendung des § 2b UStG ist außer Zweifel, dass die 
interkommunale Zusammenarbeit zwischen jPöR zukünftig ohne Aufgabenübertragung 
nur mit Umsatzsteuerpflicht möglich sein wird. Lösungsansätze, die auf den Begriff der 
Teilleistungen und der Durchführung von öffentlichen (Teil-)Aufgaben statt vollständiger 
Aufgabenübertragung beruhen, haben wohl keine Aussicht auf Erfolg. In der Diskussion 
der letzten Monate hat sich die Rechtsauffassung der strengen wettbewerbsrechtlichen 
Betrachtung durchgesetzt mit der Folge, dass § 2b Abs. 3 UStG de facto nicht zur Anwen-
dung kommen wird. Im Ergebnis bleiben interkommunale Zusammenarbeit in Zweckver-
bänden und Anstalten nur noch mit vollständiger kommunalrechtlicher Aufgabenübertra-
gung (Vollfunktion mit Anschluß- und Benutzungszwang oder Aufgabenübertragung auf 
gesetzlich geregelter rechtlicher Grundlage) umsatzsteuerfrei, da hier kein Leistungsaus-
tausch stattfindet.

Es bleibt nun die Frage, ob ohne (vollständige) Aufgabenübertragung der zum 1. Januar 2020 
neu in das Umsatzsteuergesetz aufgenommene Befreiungstatbestand des § 4 Nr. 29 
UStG ein Lösungsansatz für die interkommunale Zusammenarbeit sein kann. Die dort 
geregelte Umsatzsteuerbefreiung für Kostengemeinschaften gilt für sonstige Leistungen 
(nicht Lieferungen) von selbständigen Zusammenschlüssen von Personen (mit eigener 
Rechtsperson wie zum Beispiel Zweckverbände), deren Mitglieder eine dem Gemeinwohl 
dienende nichtunternehmerische Tätigkeit (auch jPöR) oder eine dem Gemeinwohl die-
nende Tätigkeit, die nach bestimmten Vorschriften des UStG befreit sind, ausüben. Die 
Vorschrift ist jedoch nur anwendbar, soweit die Leistungen für unmittelbare Zwecke der 
Ausübung dieser Tätigkeit verwendet werden und nur die Kosten (kein Gewinnaufschlag) 
weiterbelastet werden. Außerdem darf die Befreiung nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
führen. Im Hinblick auf die Wettbewerbsverzerrungen soll die Vorschrift auskunftsgemäß 
nicht so restriktiv ausgelegt werden, wie wir es leider bei der Anwendung des § 2b Abs. 3 
UStG erfahren mussten.

Übrigens ist uns zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes (10. Januar 2020) noch nicht 
bekannt, ob die Übergangsfrist zur Anwendung des § 2b UStG über den 31. Dezember 2020 
hinaus verlängert werden wird. Auskunftsgemäß ist mit einer Entscheidung hierzu bis 
Ende Februar 2020 zu rechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Kopf  
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Steuerliche Neuregelungen 
für Arbeitnehmer ab 2020

Zum 01.01.2020 traten verschiedene 
steuerliche Änderungen in Kraft. Die 
wichtigsten Neuregelungen für Ar-
beitnehmer im Überblick:

Für Alleinstehende steigt der Grund-
freibetrag von 9.168 Euro auf 9.408 

Euro. Eine Steuerbelastung tritt somit 
erst ein, wenn ein Alleinstehender über 
ein zu versteuerndes Einkommen von 
mehr als 9.408 Euro verfügt. Bei Ehe-
leuten verdoppelt sich der Betrag auf 
18.816 Euro. 

Die Freibeträge für Kinder werden 
für das Jahr 2020 von derzeit 7.620 
Euro auf 7.812 Euro angehoben. Der 
Höchstbetrag für die steuerliche Be-

rücksichtigung von Unterhaltsleistun- 
gen an andere unterhaltsberechtigte 
Personen erhöht sich auf 9.408 Euro.

Die Verpflegungspauschalen für aus- 
wärtige Tätigkeiten werden herauf-
gesetzt. Für Tage mit mehr als acht 
Stunden Abwesenheit sowie für An- 
und Abreisetage steigt die Pauscha-
le von 12 auf 14 Euro, für Reisetage 
mit ganztägiger Abwesenheit von 24 

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

1       Für den abgelaufenen Monat.

2        Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern mit Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalenderviertel-
jahr.

3    Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat.

4    Umsatzsteuervoranmeldungen 
und Lohnsteueranmeldungen müs-
sen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgen-
den Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag 

oder Feiertag, ist der nächste Werk-
tag der Stichtag. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

5    Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats fällig. 
Um Säumniszuschläge zu vermei-

den, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müs-
sen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fäl-
ligkeit (d. h. am 25.03.2020, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-
achten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeit-
stermin an den Beauftragten übermit-
telt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Termine März 2020 ! Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

Steuerart                                         Fälligkeit                   Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
                                                                                                        Überweisung1                       Scheck2

                                                                10.3.2020                           13.3.2020                            6.3.2020

                                                                10.3.2020                           13.3.2020                            6.3.2020

                                                                10.3.2020                           13.3.2020                            6.3.2020

                                                                10.3.2020                           13.3.2020                            6.3.2020

                                                                 27.3.2020                               entfällt                                 entfällt

                                                                 
                                                                

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende         
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4

Sozialversicherung6

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag
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auf 28 Euro. In dieser Höhe kann 
Verpflegungsmehraufwand vom Ar-
beitgeber steuerfrei ersetzt bzw. 
durch den Arbeitnehmer in der Steu-
ererklärung als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden.

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer ein Elektro- oder extern 
aufladbares Hybridelektrofahrzeug als 
Dienstwagen, kann der Arbeitneh-
mer künftig durch eine noch weiter-
gehende Ermäßigung bei der Dienst-
wagenbesteuerung profitieren. Die 
Bemessungsgrundlage für den geld-
werten Vorteil aus der Privatnutzung 
solcher Fahrzeuge bleibt grundsätz-
lich halbiert, bei bestimmten Elektro-
fahrzeugen beträgt sie künftig sogar 
nur ein Viertel. An Stelle von 1 % für 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor 
ist also nur 0,5 oder sogar nur 0,25 % 
des Listenpreises pro Monat als Ar-
beitslohn anzusetzen.

Sachbezüge in Form von Gutschei-
nen und Geldkarten können Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern weiterhin 
bis maximal 44 Euro im Monat steu-
erfrei gewähren. Voraussetzung da-
für ist künftig, dass diese Zuwendun- 
gen zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden, 
ausschließlich zum Bezug von Wa-
ren oder Dienstleistungen berech- 
tigen und dass Geldkarten keine  
Barauszahlungs- oder Wandlungs-
funktion in Geld haben.

Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab 
dem kommenden Jahr mehr als ein-
mal im Kalenderjahr ihre Lohnsteu-
erklasse wechseln. Unabhängig vom 
Vorliegen besonderer Gründe kön-
nen sie damit unterjährig die Steuer-
last im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen optimieren.

Steuerliche Behandlung 
von Arbeitszeitkonten bei 
Gesellschafter-Geschäfts-
führern

Arbeitszeitkonten dienen dem Zweck, 
zukünftig erdienten Arbeitslohn nicht 
auszubezahlen, sondern „anzuspa-

ren“ und für längere Freistellungen 
von der Arbeit zu verwenden. Darun-
ter fallen nicht sog. Flexi- und Gleit-
zeitkonten, die die werktägliche oder 
wöchentliche Arbeitszeit gestalten.

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat 
zur steuerlichen Behandlung von 
Arbeitszeitkonten Stellung genom-
men und darauf hingewiesen, dass  
für beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer die Vereinbarung 
eines Arbeitszeitkontos lohn-/ein-
kommensteuerrechtlich von der Fi-
nanzverwaltung nicht anerkannt wird. 
Entsprechende Rückstellungen der 
Gesellschaft führen daher zum Vor-
liegen einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung (vGA).

Bei nichtbeherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern ist nach den 
allgemeinen Grundsätzen zu prüfen, 
ob eine vGA vorliegt. Liegt keine vor, 
sind Vereinbarungen über die Ein-
richtung von Zeitwertkonten lohn-/
einkommensteuerlich grundsätzlich 
anzuerkennen.

Aufwendungen der 
Erstausbildung sind  
keine Werbungskosten

Auf diese Entscheidung wurde lange 
gewartet. Vor dem Bundesverfas-
sungsgericht wurde darüber gestrit-
ten, ob die Aufwendungen einer Erst- 
ausbildung als Werbungskosten ab-
zugsfähig sein sollten. Am 10.01.2020 
hat das Bundesverfassungsgericht 
nun seine Entscheidung dazu veröf-
fentlicht. Sie fällt nicht im Sinne der 
Steuerzahler aus.

Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied, dass die Vorschrift des § 9 
Abs. 6 EStG, wonach Aufwendungen 
für die erstmalige Berufsausbildung 
oder für ein Erststudium, welches 
zugleich eine Erstausbildung vermit-
telt, nach dem Einkommensteuerge-
setz nicht als Werbungskosten abge-
setzt werden können, nicht gegen 
das Grundgesetz verstößt. Ebenso 
sei auch die Begrenzung des Son-
derausgabenabzugs für Erstausbil-

dungskosten auf einen Höchstbetrag 
von 4.000 Euro in den Streitjahren 
(seit dem Veranlagungszeitraum 2012 
bis zur Höhe von 6.000 Euro) verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Vorläufigkeitsvermerk nach 
Soli-Musterklage – Steuer-
zahler müssen keine Ein-
sprüche mehr einlegen

Wegen einer Musterklage, die beim 
Bundesverfassungsgericht anhängig 
ist, gibt es einen sog. Vorläufigkeits-
vermerk. D. h., Steuerbescheide blei- 
ben hinsichtlich des Solidaritätszu-
schlags automatisch offen. Diesen 
Vorläufigkeitsvermerk finden Steuer-
zahler im „Kleingedruckten“ ihres 
Steuerbescheids. Individuelle Ein-
sprüche gegen die Steuerbescheide 
sind daher prinzipiell nicht mehr er-
forderlich.

Seit Sommer 2019 ist zudem eine 
Musterklage beim Finanzgericht Nürn-
berg anhängig. Diese richtet sich ge-
gen die Soli-Vorauszahlungen, die 
das Finanzamt in einem konkreten 
Fall für das Jahr 2020 festgesetzt 
hatte. Mit einem Fortgang des Ge-
richtsverfahrens ist demnächst zu 
rechnen.

Lohnsteuerliche Behand-
lung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Mahlzeiten 
von Arbeitnehmern ab 2020

Die Sachbezugswerte ab Kalender-
jahr 2020 sind durch die Elfte Ver-
ordnung zur Änderung der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung 
vom 29.11. 2019 festgesetzt worden. 
Darauf weist das Bundesministerium 
der Finanzen hin. Mahlzeiten, die ar-
beitstäglich unentgeltlich oder verbil-
ligt an Arbeitnehmer abgegeben 
werden, sind mit dem anteiligen amt-
lichen Sachbezugswert zu bewerten. 
Der Wert für Mahlzeiten, die ab Ka-
lenderjahr 2020 gewährt werden, be-
trägt für ein Mittag- oder Abendes-
sen 3,40 Euro und für ein Frühstück 
1,80 Euro. 
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Ab 2020 wesentliche  
Änderungen für Arbeit- 
geber durch das Büro- 
kratieentlastungsgesetz III

Durch das Bürokratieentlastungs-
gesetz III ergeben sich u. a. Änderun-
gen für Arbeitgeber, wie z. B. die An-
hebung der Grenzen zur Lohnsteu- 
erpauschalierung bei kurzfristiger 
Beschäftigung. Danach ist eine 
25-prozentige Pauschalierung der 
Lohnsteuer zulässig, wenn der durch- 
schnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 
120 Euro (bisher 72 Euro) nicht über- 
steigt. Außerdem erfolgt eine Erhö-
hung des pauschalierungsfähigen 
durchschnittlichen Stundenlohns von 
12 auf 15 Euro.

Arbeitgeber können die Beiträge für 
eine Gruppenunfallversicherung mit 
einem Pauschsteuersatz von 20 
Prozent erheben, wenn der steuerli-
che Durchschnittsbetrag ohne Versi-
cherungsteuer ab 2020 im Kalender-
jahr 100 Euro (bisher 72 Euro) nicht 
übersteigt. 

Die Steuerbefreiung für betriebliche 
Gesundheitsförderung wurde eben-
falls angehoben. Der Steuerfreibe-
trag wird ab 2020 jährlich von 500 
Euro auf 600 Euro angehoben. Da-
mit die Steuerbefreiung gilt, müssen 
diese Maßnahmen zertifiziert sein.

Arbeitgeber können bereits ab 2020 
unter Verzicht auf den Abruf der EL-
StAM die Lohnsteuer für Bezüge von 
kurzfristigen, im Inland ausgeübten 
Tätigkeiten beschränkt Steuerpflich-
tiger (max. 18 zusammenhängende 
Arbeitstage), die einer ausländischen 
Betriebsstätte zugeordnet sind, mit 
einem Pauschsteuersatz von 30 
Prozent des Arbeitslohns erheben.

Ausgabepflicht von  
Kassenbelegen kann  
bei Vorliegen von sach-
lichen Härten entfallen

Die Bundesregierung erklärte auf 
Anfrage, dass auf die Pflicht zur Aus-
gabe von Kassenbelegen im Fall des 
Vorliegens sog. sachlicher Härten in 
Ausnahmefällen verzichtet werden 
kann. Solche Härten lägen vor, wenn 
durch höhere Gewalt eine Belegaus-
gabe nicht möglich sei, z. B. bei 
Stromausfall, Wasserschaden, Aus-
fall der Belegausgabe-Einheit oder 
wenn die Belegausgabepflicht für 
den Steuerpflichtigen im konkreten 
Einzelfall unzumutbar sei. Dies wer-
de von der zuständigen Finanzbe-
hörde geprüft. 

Kosten könnten im Rahmen einer 
Darlegung der Härte als ein Teilas-
pekt berücksichtigt werden, ebenso 
die Ziele Abfallvermeidung und nach- 
haltiger Umgang mit Ressourcen. Es 
sei jedoch immer im jeweiligen Ein-
zelfall zu prüfen, inwieweit eine Här-
te für den jeweiligen Steuerpflichti-
gen vorliege. 

Beim Finanzamt kann eine Befreiung 
von der Belegausgabe beantragt wer- 
den, wenn die Belegausgabe eine 
„unzumutbare Härte“ darstellt, weil 
dadurch z. B. lange Warteschlangen 
oder hohe Entsorgungskosten ent-
stehen.

Dreijährige Renovierungs-
phase – keine Erbschaft-
steuerbefreiung für ein 
Familienheim

Das Finanzgericht Münster ent-
schied, dass der Erwerb eines Fami-
lienheims nicht steuerbefreit ist, 
wenn der Erbe das Objekt erst nach 
einer dreijährigen Renovierungspha-
se bezieht.

Im Streitfall war der Kläger Alleiner-
be seines Vaters, der eine Doppel-
haushälfte bis zu seinem Tod im Jahr 
2013 bewohnt hatte. Die angrenzen-

de Doppelhaushälfte bewohnte der 
Kläger bereits mit seiner Familie. 
Der Kläger verband beide Doppel-
haushälften und nahm in der Hälfte 
des verstorbenen Vaters umfangrei-
che Sanierungs- und Renovierungs-
arbeiten – teilweise in Eigenleistung 
– vor. Seit Abschluss dieser Arbeiten 
in 2016 nutzt der Kläger das gesam-
te Haus als einheitliche Wohnung. 
Das beklagte Finanzamt versagte 
die Erbschaftsteuerbefreiung für ein 
Familienheim wegen der Verzöge-
rung. Die Klage blieb vor dem FG 
Münster erfolglos.

Tipps zum Einlösen von 
Geschenkgutscheinen

Haben Sie an Weihnachten einen 
Gutschein geschenkt bekommen? 
Dann sollten Sie darauf achten, die-
sen rechtzeitig einzulösen.

In der Regel ist auf dem Gutschein 
oder in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) vermerkt, bis 
wann der Gutschein einzulösen ist. 
Wenn nicht, gilt die gesetzliche Ver-
jährungsfrist von drei Jahren. Sie be-
ginnt immer am Ende des Jahres, in 
dem der Gutschein gekauft wurde. 
Bei Gutscheinen mit einer kürzeren 
Einlöse-Frist darf diese nicht zu 
knapp bemessen sein, sonst ist sie 
unwirksam. Laufzeiten von weniger 
als einem Jahr sind in der Regel zu 
knapp und damit unwirksam. Es gilt 
dann die gesetzliche Verjährungs-
frist.

Bei Gutscheinen über einen be-
stimmten Geldbetrag sind Teileinlö-
sungen möglich. Das gilt jedenfalls 
dann, wenn diese dem Händler zu-
mutbar sind und keinen Verlust für 
ihn bedeuten. Das Restguthaben 
wird dann in der Regel auf dem Gut-
schein vermerkt. Ein Anspruch auf 
Auszahlung der restlichen Gutschein-
summe besteht jedoch meist nicht.

Grundsätzlich kann man sich einen 
Gutschein nicht auszahlen lassen. 
Denn geschuldet wird in erster Linie 
die Ware. Wenn der Aussteller des 
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Gutscheins aber die Ware oder 
Dienstleistung nicht mehr liefern kann, 
kann der Beschenkte sich stattdes-
sen den Geldwert auszahlen lassen.

„Crowdworker“ ist kein 
Angestellter

Eine Vereinbarung eines „Crowd-
workers“ mit dem Betreiber einer In-
ternetplattform, die keine Verpflich-
tung zur Übernahme von Aufträgen 
enthält, begründet kein Arbeitsver-
hältnis. Dies entschied das Landes-
arbeitsgericht München.

Vor dem LAG München hatte ein Mi-
krojobber darauf geklagt, Angestell-
ter der Internetfirma zu sein, die ihm 
die Jobs vermittelte. Der Kläger 
machte nach der Vermittlung durch 
die Plattform u. a. Fotos von Tank-
stellen und Märkten, um sie zur 
Überprüfung der jeweiligen Waren-
präsentation weiterzuleiten – und 
verdiente in 20 Stunden/Woche rund 
1.800 Euro monatlich. Als die Platt-
form die Zusammenarbeit mit ihm 
beenden wollte, erhob er erfolglos 
Klage.

Entgeltfortzahlung auch bei 
weiterem Krankheitsfall auf 
sechs Wochen beschränkt

Grundsätzlich ist der gesetzliche An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall auch dann auf die 
Dauer von sechs Wochen be-
schränkt, wenn während bestehen-
der Arbeitsunfähigkeit eine neue, 
auf einem anderen Grundleiden be-
ruhende Krankheit auftritt, die eben-
falls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat 
(Grundsatz der Einheit des Verhin-
derungsfalls).

Ein neuer Entgeltfortzahlungsan-
spruch entsteht nur dann, wenn die 
erste krankheitsbedingte Arbeitsver-
hinderung bereits zu dem Zeitpunkt 
beendet war, zu dem die weitere Er-
krankung zur Arbeitsunfähigkeit führ-
te. So entschied das Bundesarbeits-
gericht.

Es hielt die Revision der Klägerin 
nicht für begründet. Wenn ein Arbeit-
nehmer krankheitsbedingt arbeitsun-
fähig sei und sich daran in engem 
zeitlichen Zusammenhang eine im 
Wege der „Erstbescheinigung“ attes-
tierte weitere Arbeitsunfähigkeit an-
schließe, müsse der Arbeitnehmer 
darlegen und beweisen, dass die vo-
rangegangene Arbeitsunfähigkeit im 
Zeitpunkt des Eintritts der weiteren 
Arbeitsverhinderung geendet hatte. 
Dies sei der Klägerin im vorliegen-
den Fall nicht gelungen. Eine Unter-
suchung der Klägerin durch den be-
handelnden Arzt bei der Feststellung 
der attestierten Arbeitsunfähigkeit 
sei nicht erfolgt.

Höheres Elterngeld  
bei monatlichen  
Umsatzbeteiligungen

Das Landessozialgericht Nieder-
sachsen-Bremen entschied, dass 
Arbeitnehmer, die neben ihrem An-
gestelltengehalt monatliche Umsatz-
beteiligungen erhalten, Anspruch auf 
ein höheres Elterngeld haben.

Eine angestellte Zahnärztin hatte 
von ihrem Arbeitgeber eine Grund-
vergütung von 3.500 Euro/Monat 
und Umsatzbeteiligungen erhalten, 
die zwischen rd. 140 Euro und 2.300 
Euro/Monat schwankten. Nach der 
Geburt ihres Kindes beantragte sie 
Elterngeld. Bei der Berechnung blie-
ben die Umsatzbeteiligungen unbe-
rücksichtigt. Die Behörde vertrat die 
Auffassung, dass dieser Teil des Ein-
kommens steuerlich als „sonstige 
Bezüge“ behandelt werde und das 
Elterngeld damit nicht erhöhe. Als 
laufende Bezüge können diese auch 
deshalb nicht angesehen werden, da 
sie nur bei Überschreitung bestimm-
ter Mindestbeträge gezahlt würden. 

Das Gericht gab jedoch der Klägerin 
Recht. Bei den Umsatzbeteiligungen 
handele es sich hier um laufenden 
Arbeitslohn, da die Beteiligungen 
nach den arbeitsvertraglichen Ver-
einbarungen jeweils bezogen auf ei-
nen Monat berechnet und gezahlt 

würden. Die Beteiligung sei damit 
einem Lohnzahlungszeitraum zuge-
hörig und müsse dem Arbeitslohn 
zugerechnet werden wie etwa eine 
Überstundenvergütung. Entschei-
dend seien auch nicht die Einzelhei-
ten der Berechnung, sondern allein 
der Zahlungszeitraum.

Zertifizierung elektro- 
nischer Kassen

Nach einer bundesgesetzlichen Re-
gelung müssen elektronische Auf-
zeichnungssysteme (elektronische 
oder computergestützte Kassensys-
teme oder Registrierkassen) grund-
sätzlich ab dem 1.1.2020 mit einer 
zertifizierten technischen Sicherheits- 
einrichtung ausgestattet sein. Da 
eine solche jedoch nicht rechtzeitig 
am Markt verfügbar war, hat die Fi-
nanzverwaltung eine sog. Nichtan-
griffsregelung beschlossen. Danach 
wird Unternehmern eine Übergangs- 
frist bis zum 30.9.2020 für die Um-
rüstung bzw. Anschaffung elektroni-
scher Kassen mit einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung 
eingeräumt.

Eine Fristverlängerung gilt ebenfalls 
für die Mitteilung an das Finanzamt, 
dass Kassen mit derartigen zertifi-
zierten technischen Sicherheitsein-
richtungen eingesetzt werden. Diese 
Meldung soll erst erfolgen müssen, 
wenn ein elektronisches Meldever-
fahren verfügbar ist. Der Zeitpunkt 
hierfür wird noch gesondert bekannt 
gegeben.

Hinweis: Wurde die Kasse nach dem 
25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 
angeschafft und kann sie aufgrund 
ihrer Bauart nicht mit einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrich-
tung nachgerüstet werden, darf sie 
bis zum 31.12.2022 weiterverwendet 
werden, sofern sie den bisherigen An- 
forderungen der Finanzverwaltung 
an elektronische Kassen entspricht. 
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Seit 01.01.2020: Austausch-
prämie für Ölheizungen

Der Austausch einer alten Ölheizung 
gegen eine neue, effizientere und kli-
mafreundlichere Anlage wird seit  
1. Januar 2020 mit der Austausch-
prämie für Ölheizungen gefördert. 
Wer seine Ölheizung durch eine Hei-
zung ersetzt, die vollständig mit er-
neuerbaren Energien betrieben wird 
- z. B. eine Wärmepumpe oder eine 
Biomasse-Anlage – kann einen Zu-
schuss in Höhe von 45 % der Inves-
titionskosten erhalten. Für Gas-Hyb-
ridheizung mit einem Erneuerbaren- 
Anteil von mindestens 25 % – z. B. 
über die Einbindung von Solarther-
mie – gibt es einen Investitionszu-
schuss von 40 %.

Die novellierte Richtlinie des Pro-
gramms „Wärme aus erneuerbaren 
Energien“ sieht neben der Austausch- 
prämie für Öl weitere Verbesserun-
gen vor. Auch für energieeffiziente 
und klimafreundliche Heizungen, die 
keine alte Ölheizung ersetzen, gibt 
es Investitionszuschüsse: 35 % für 
Heizungen, die vollständig mit er-
neuerbaren Energien betrieben wer-
den, 30 % für Gas-Hybridheizungen 
mit einem Erneuerbaren-Anteil von 
mindestens 25 % und 20 % für Gas-
Brennwertheizungen, die auf die spä- 
tere Einbindung erneuerbarer Ener-
gien vorbereitet sind. Die Fördersys-
tematik des Marktanreizprogramms 
wird mit der Novelle stark verein-
facht: die einheitlichen prozentualen 
Fördersätze ersetzen die Festbe-
tragsförderung mit einer Vielzahl ver-
schiedener Bonusregelungen.

Die Investitionszuschüsse für ener-
gieeffiziente und klimafreundliche 
Heizungen können beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) beantragt werden.

Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030

Zudem hat der Bundestag das „Ge-
setz zur Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 im Steuer-
recht“ beschlossen. Auch hier steht 
die Verabschiedung durch den Bun-
desrat noch aus, die zurzeit (Stand 
22.11.2019) als sicher gilt.

Die wesentlichen Regelungen:

Förderung energetischer Gebäu-
desanierung: Energetische Sanie-
rungsmaßnahmen an selbstgenutz-
tem Wohneigentum sollen für die Zeit 
vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2029 
durch einen Abzug von 20 % der 
Aufwendungen von der Steuer-
schuld gefördert werden. Diese wird 
verteilt auf 3 Jahre: je 7 % im ersten 
und zweiten Jahr und 6 % im dritten 
Jahr. Der Förderhöchstbetrag be-
trägt maximal 40.000 € je Objekt, 
sodass Sanierungsmaßnahmen in 
Höhe von 200.000 € je begünstig-
tem Objekt förderungsfähig sind.

Förderfähig sind Einzelmaßnahmen 
wie z. B. die Wärmedämmung von 
Wänden und Dächern, die Erneue-
rung der Fenster oder Außentüren 
sowie die Erneuerung beziehungs-
weise der Einbau einer Lüftungsan-
lage und die Optimierung bestehen-
der Heizungsanlagen. 

Anhebung der Pendlerpauschale 
und Mobilitätsprämie: Zur Entlas-
tung der Pendler soll die Entfer-
nungspauschale ab dem 21. Kilo-
meter um 5 auf 35 Cent angehoben 
werden. Alternativ dazu sollen ge-
ringverdienende Pendler, die inner-
halb des Grundfreibetrags liegen, 
eine Mobilitätsprämie von 14 % dieser 
erhöhten Pauschale wählen können.

Diese Regelungen sind befristet für 
die Zeit vom 1.1.2021 bis zum 
31.12.2026.

Absenkung der Mehrwertsteuer 
auf Bahntickets im Fernverkehr: 
Der Umsatzsteuersatz für Fahrkar-

ten im Fernverkehr soll ab 2020 von 
19 % auf 7 % gesenkt werden. Die-
se Regelung gilt unbefristet.

Erhöhter Hebesatz bei der Grund-
steuer für Windparks: Gemeinden 
sollen bei der Grundsteuer einen be-
sonderen Hebesatz auf Sonderge-
biete für Windenergieanlagen fest-
legen können. Dadurch werden sie 
als Ausgleich für damit verbundenen 
Aufwand an den Erträgen beteiligt. 
Auch diese Regelung soll dauerhaft 
gelten.

Hinweis: Parallel dazu hat der Bun-
destag das „Gesetz zur Änderung 
des Luftverkehrsteuergesetzes“ be-
schlossen. Damit soll die Luftver-
kehrsteuer ab dem 1.4.2020 für in-
nereuropäische Flüge um 5,53 € auf 
13,03 € steigen. Für mittlere Distan-
zen bis 6.000 Kilometer ist eine Er-
höhung um 9,58 € auf 33,01 € vor-
gesehen. Für Fernflüge sollen künf- 
tig 59,43 € fällig werden (17,25 € 
mehr als bisher). Auch diesem Ge-
setz muss der Bundesrat noch zu-
stimmen.

Kaufprämie erhöht  
und verlängert

Die Bundesregierung hat die Kauf-
prämie für Elektroautos (sog. Um-
weltbonus) erneut bis zum Jahr 2025 
verlängert und den Förderbetrag er-
höht.

■  Danach soll die Kaufprämie für rein 
elektrische Fahrzeuge von 4.000 € 
auf 6.000 € und für Plug-In-Hybri-
de von 3.000 € auf 4.500 € bei ei-
nem maximalen Nettolistenpreis 
von 40.000 € steigen.

■  Über einem Nettolistenpreis von 
40.000 € bis maximal 65.000 € 
wird die Kaufprämie für rein elekt-
rische Fahrzeuge 5.000 € und für 
Plug-In-Hybride 3.750 € betragen.

Die Prämie wird weiterhin jeweils zur 
Hälfte von der Bundesregierung und 
von der Industrie finanziert.

Darüber hinaus sollen künftig auch 
junge gebrauchte Elektrofahrzeuge, 
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die weder als Firmenwagen noch als 
Dienstwagen des Ersterwerbers ei- 
ne staatliche Förderung erhalten ha-
ben, bei der Zweitveräußerung eine 
Umweltprämie erhalten.

Voraussetzung: Der ungeförderte 
Firmen- bzw. Dienstwagen muss 
zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs 
mindestens vier und maximal acht 
Monate erstmals zugelassen sein 
und eine maximale Laufleistung von 
8.000 km aufweisen.

Hinweise: Die geänderte Förder-
richtlinie bedarf noch einer beihilfe-
rechtlichen Prüfung durch die EU-
Kommission und soll am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger in Kraft und am 31.12.2025 
außer Kraft treten.

Für die Förderung sind ab dem Jahr 
2020 Bundesmittel in Höhe von rund 
2 Milliarden € vorgesehen. Die För-
derung erfolgt bis zur vollständigen 
Auszahlung der Mittel, längstens bis 
2025.

Anträge sind ausschließlich online 
beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu stellen. 
Die Antragsbearbeitung erfolgt in der 
Reihenfolge des Eingangs der Anträ-
ge beim BAFA.

Urteil zu „CUM/EX- 
Verfahren“ veröffentlicht

Die mehrfache Erstattung einer nur 
einmal einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer scheidet 

denknotwendig aus. Das hat das Fi-
nanzgericht Köln mit seinem am 
15.01.2020 veröffentlichten Urteil 
vom 19.07.2019 (Az. 2 K 2672/17) 
entschieden.

Das Finanzgericht Köln hat erstmalig 
in der Sache in einem sog. „cum/ex-
Verfahren“ entschieden. Dem Rechts- 
streit lagen Aktiengeschäfte zugrun-
de, die vor dem Dividendenstichtag 
mit einem Anspruch auf die zu er-
wartende Dividende („cum-Dividen-
de“) abgeschlossen und nach dem 
Dividendenstichtag vereinbarungsge- 
mäß mit Aktien ohne Dividendenan-
spruch („ex-Dividende“) erfüllt wur-
den. Zu entscheiden war, ob dem 
Aktienkäufer ein Anspruch auf Er-
stattung der Kapitalertragsteuer zu-
stand.

Dies hat der 2. Senat des Finanz-
gerichts Köln verneint.

Der Kläger sei weder rechtlicher, 
noch wirtschaftlicher Eigentümer der 
Aktien am Dividendenstichtag gewe-
sen. Die Annahme, dass es mehrere 
parallele wirtschaftliche Eigentümer 
an derselben Aktie geben könne, sei 
logisch unmöglich. Dies widerspre-
che sowohl der zivilrechtlichen als 
auch steuerrechtlichen Systematik.

Der Kläger habe auch nicht nachwei-
sen können, dass die Kapitalertrag-
steuer für ihn einbehalten und abge-
führt worden sei. Dabei reiche es 
nicht aus, dass „irgendeine“ Kapital-
ertragsteuer einbehalten und abge-
führt werde. Vielmehr müsse dies für 

Rechnung des Klägers erfolgt sein. 
Der Senat hob hervor, dass der Klä-
ger hierfür nachweispflichtig sei, da 
er eine Steuererstattung begehre.

Dem Ergebnis stehe auch weder  
die Gesetzesbegründung noch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung 
entgegen. Die Ansicht, der Gesetz-
geber habe durch die Neuregelungen 
im Jahressteuergesetz 2007 eine 
Mehrfach-Anrechnung einmal einbe-
haltener und abgeführter Kapitaler-
tragsteuer gebilligt, sei nicht haltbar. 
Aus der Gesetzesbegründung erge-
be sich vielmehr, dass der Gesetz-
geber hierdurch die Steuerausfälle 
gerade habe vermeiden wollen.

Das Verfahren bildet ein Musterver-
fahren für eine Vielzahl derzeit noch 
beim Bundeszentralamt für Steuern 
anhängiger vergleichbarer Streitfäl-
le. Der Senat hat wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung des Verfah-
rens gegen sein Urteil die Revision 
zum Bundesfinanzhof in München 
zugelassen.
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Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH

26. März 2020
KOBLENZ: China: Weichenstellungen 2020
Mit den Tagungen des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz stellt China in der 
ersten Hälfte des März traditionell die politischen, wirtschaftlichen, finanzpolitischen und andere Weichen für 
das Jahr. Es kommen die aktuellen Ungewissheiten durch die Ausbreitung des Corona Virus mitsamt ihren 
(mindestens auch wirtschaftlichen) Auswirkungen hinzu. Eine Veranstaltung von DORNBACH, RSBK, Hogan 
Lovells und Commerzbank AG.

31. März 2020
KOBLENZ: Seminar – Sicher in die Betriebsprüfung der DRV Bund
Die zunehmende Komplexität des Sozialversicherungsrechts führt nach wie vor dazu, dass Unternehmen immer 
wieder aufs Neue von unangenehmen Beitragsnachzahlungen im Rahmen von Betriebsprüfungen der Deut-
schen Rentenversicherung Bund betroffen sind. Der Vortrag unserer Expertin im Sozialversicherungsrecht, Frau 
Melanie Guttmann, ermöglicht umfassende Einblicke und Kenntnisse über Prüfungsfelder gewinnen und damit 
mögliche Risiken aufgreifen zu können. Wir stellen einfach zu handhabende Lösungen vor und geben praxis-
nahe Hinweise, wie mögliche Nachzahlungen vermieden werden können. 

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer  
Homepage www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich direkt an 

Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin  
Telefon: +49 261 94 31 - 438  •  Mail: lschmidt@dornbach.de


